
    Oberdischingen, 09.02.2024

Sitzung des Gemeinderats

Zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 20. Februar 2024 um 
19:00 Uhr im Sitzungs- und Kultursaal lade ich Sie herzlich ein.

Tagesordnung:

1 Baugesuche

1.1 Erweiterung des Dachgeschosses, Germanenstr. 18, Flst. 1405/15, 89610 
Oberdischingen

2 Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kreistagswahl und Ge-
meinderatswahl

3 Kommunale Kindertageseinrichtung: Bunte Kinderwelt
Hier: Vergabe landschaftsgärtnerische Arbeiten

4 Annahme von Spenden an die Gemeinde im Jahr 2023

5 Feststellung der Jahresabschlüsse Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 
2021
a) Wasserversorgung
b) Abwasserbeseitigung

6 Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen

Der öffentlichen Sitzung geht eine nichtöffentliche Beratung voraus.

Friedrich Nägele
Bürgermeister



 

 

 

Sitzungsdatum: 20.02.2024 
Vorlagennummer: GR-2024-010 
Tagesordnungspunkt: 1.1 
Aktenzeichen:  022.32; 632.21 
Sachbearbeiter: Scheible, Kerstin 
Status:  öffentlich 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 

 
Erweiterung des Dachgeschosses, Germanenstr. 18, Flst. 1405/15, 89610 
Oberdischingen           
 
Beratung und Beschluss 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB wird erteilt. Der beantragten Be-
freiung (Überschreitung der Baugrenze mit der Erweiterung des Dachgeschosses um 
32,5 m²) wird zugestimmt. 

 

 

Sachvortrag: 

 

Für das Grundstück wurden in den vergangenen Jahren mehrere Bauanträge gestellt. 
In der GR-Sitzung vom 27.07.2021 wurde bereits eine Bauvoranfrage über den Anbau 
eines Kinderzimmer/Multifunktionsraum beantragt (GR 48/2021). Bereits zu diesem 
Zeitpunkt wurden den beantragten Befreiungen zugestimmt (Überschreitung der Bau-
grenze und Überschreitung der Grundflächenzahl). Diesen Befreiungen stimmte auch 
die Baurechtsbehörde zu und erteilte den Bauvorbescheid am 05.10.2021 (3 Jahre 
Gültigkeit). 

Später wurde ein Befreiungsantrag für die Errichtung eines Homeoffice in separatem 
Gartenhaus beantragt (GR26/2023, Sitzung vom 25.07.2023). Dieser Befreiungsan-
trag wurde zurückgezogen, da eine Erlaubnis nicht in Aussicht gestellt werden konnte. 

Mit dem neu eingegangen Bauantrag im vereinfachten Verfahren wird eine Erweite-
rung des Dachgeschosses beantragt (Erweiterung des Wohnraumes auf der Dachter-
rasse – EG bleibt unverändert). Hierbei wird auf den Bauvorbescheid aus dem Jahr 
2021 Bezug genommen. 
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Folgende Befreiung wird beantragt: 

 

 

 

Von Seiten der Verwaltung bestehen keine Einwände gegen die Befreiung, da diese 
bereits mit Bauvorbescheid aus dem Jahr 2021 in Aussicht gestellt wurde. 

Die Entwässerung wird derzeit noch vom Ingenieurbüro geprüft und in einer separaten 
Stellungnahme abgehandelt. 

Lageplan: 

 

Schnitt: 

 



 

 

Dachgeschoss: 

 

Ansichten: 

 

 

 

 

Anlagen: 

                          

 

 



 

 

 

Sitzungsdatum: 20.02.2024 
Vorlagennummer: GR-2024-011 
Tagesordnungspunkt: 2 
Aktenzeichen:  022.32; 062.310; 062.32 
Sachbearbeiter: Scheible, Kerstin 
Status:  öffentlich 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 

 
Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kreistagswahl und Gemein-
deratswahl           
 
Beratung und Beschluss 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kreistags- 
und Gemeinderatswahl am 09.06.2024 wie in der Vorlage vorgeschlagen. 

 

Sachvortrag: 

 

Am 09.06.2024 finden neben der Europawahl auch die Gemeinderats- und  

Kreistagswahl statt. 

Für die Wahl des Gemeinderates und des Kreistages am 09.06.2024 ist nach den 
Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes ein Gemeindewahlausschuss zu bil-
den. 

 

Der Gemeindewahlausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben: 

- Leitung der Gemeinderats- und Kreistagswahl 

- Prüfung der Wählbarkeit der Bewerber für die Gemeinderatswahl und 

  Zulassung der Wahlvorschläge  

- Durchführung der Wahlhandlung am Wahltag 

- Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses  
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In Gemeinden, die nur einen Wahlbezirk bilden, kann der Bürgermeister bestimmen, 
dass der Gemeindewahlausschuss zugleich die Aufgaben des Wahlvorstandes (für 
die Gemeinderats- und Kreistagswahl) wahrnimmt und auch das Briefwahlergebnis 
feststellt (§ 14 Abs. 3 KomWG). 

Des Weiteren werden die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses vom Bürgermeis-
ter auch zu Mitgliedern des Wahlausschusses für die Europawahl bestellt.  

 

Die Tätigkeit für Mitglieder des Gemeindewahlausschusses ist ehrenamtlich, die ge-
wählten Bürger sind zur Annahme der Tätigkeit verpflichtet bzw. können sie nur in 
wenigen dringenden Ausnahmefällen ablehnen. 

 

Zuständigkeiten für die Bildung der Wahlorgane 

 

Zuständig ist: 

 

- für die Wahl des Gemeindewahlausschusses:  Gemeinderat  

 

-für die Übertragung der Aufgaben des Wahlvorstandes, Briefwahlvor- 

 standes:  Bürgermeister  

 

- für die Bestellung der Mitglieder der Wahlorgane für alle Wahlen: Bürgermeister  

 
Bei der Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses sind wieder-kandidie-
rende Gemeinderäte nicht befangen.  

Befangen wären lediglich ausscheidende Gemeinderäte, die als Mitglieder des Ge-
meindewahlausschusses vorgeschlagen werden, da die Entscheidung ihnen einen 
Vor- oder Nachteil bringen kann.  

 

Die Wahl für die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses ist geheim 
durchzuführen, es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 

Zusammensetzung: 

Der Gemeindewahlausschuss besteht aus: 

- dem Vorsitzenden,  

- dem stellvertretenden Vorsitzenden  

- mindestens 2 Beisitzern mit ebenso vielen Stellvertretern.  

 

Vorgeschlagen wird von der Verwaltung, dass man 3 Beisitzer mit 3 Stellvertretern   
wählt (Höchstzahl der Mitglieder beim Wahlvorstand der Europawahl ist auf 9 be-
schränkt). 
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Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist grundsätzlich kraft Gesetzes der 
Bürgermeister. Da derzeit nicht abgeschätzt werden kann, wer zum Wahltag Bürger-
meister ist (Ausscheiden von BM Friedrich Nägele zum 31.05.2024), muss ein anderer 
Vorsitzender gewählt werden. 

 

Als Vorsitzenden würde die Verwaltung den 1. Stv. BM Hr. Werner Kreitmeier vorschla-
gen.  

Der stellvertretende Vorsitzende kann aus den Wahlberechtigten in der Gemeinde und 
den Gemeindebediensteten, auch wenn letztere nicht Bürger der Gemeinde sind, zu 
wählen. Gemeindebedienstete mit Hauptwohnsitz außerhalb von Oberdischingen 
müssen allerdings sowohl für die Kreistags- als auch für die Europawahl wahlberech-
tigt sein.  

 

Anmerkungen: 

Der Vorsitzende und der stv. Vorsitzende sollten wegen zahlreicher Aufgaben und 
Zuständigkeiten im Rahmen der Vorbereitung der Wahlen während der Woche jeder-
zeit verfügbar sein. 

 

Beisitzer und stv. Beisitzer des Gemeindewahlausschusses können nur aus den 
Wahlberechtigten in der Gemeinde gewählt werden. Die Wahlberechtigung dieser Bür-
ger muss einheitlich für den Gemeinderat, Kreistag und für die Europawahl gegeben 
sein. 

 

Der Schriftführer und sein Stellvertreter werden vom Bürgermeister aus den Beisit-
zern bestellt. Ebenso werden die Hilfskräfte vom Bürgermeister bestellt.  

 

Hilfskräfte können auch Personen sein, die in der Gemeinde nicht wahlberechtigt sind. 

 

Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses können nicht Wahlbewerber oder 
Vertrauensleute eines Wahlvorschlages sein. Des Weiteren besteht das Verbot 
mehreren Wahlvorständen gleichzeitig anzugehören. 

 

Befangenheitsgründe bei Mitgliedern des Wahlvorstandes (z. Bsp. Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft untereinander oder mit Wahlbewerbern/ Kandidaten) wären un-
beachtlich. Es würde aber das Mitwirkungsverbot bei bestimmten Entscheidungen des 
Wahlvorstandes betreffen, wie bei der Entscheidung über die Gültigkeit der einzelnen 
Stimmen, wenn die Verwandten/ Verschwägerten betroffen sind. 

 

Die Verwaltung hat insbesondere mit Gemeinderäten und den Gemeindebediens-
teten, die bereits bei den vergangenen Kommunalwahlen tätig waren, Kontakt aufge-
nommen.  

 

Der Schriftführer und sein Stellvertreter sowie die Hilfskräfte werden nach der Wahl 
des Gemeindewahlausschusses vom Bürgermeister bestellt. 
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Bei der Wahl der Gemeinderäte ist nach § 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Ober-
dischingen vom 13.07.2009 i.V.m. § 25 Abs. 2 GemO folgendes vorgesehen: 

„Für die Zahl der Gemeinderäte ist jeweils die nächstniedrigere Gemeindegrößen-
gruppe maßgeblich.“ Dies bedeutet für die Wahl zum Gemeinderat sind 10 Gemein-
deräte zu wählen. 

 

 

Vorschlag: 

 

Es wird vorgeschlagen folgende Bürgerinnen und Bürger bzw. Gemeindebe-
dienstete als Mitglieder des Gemeindewahlausschusses zu wählen: 

 

Vorsitzender:                             Stv. Vorsitzende:  

  

Werner Kreitmeier   Toni Werner 

 

 

Beisitzer:                                     Stv. Beisitzer: 

 

Marius Hirsch   Benjamin Driever 

 

Thomas Wuchenauer  Heike Breitenmoser 

 

Elisabeth Frey (Schriftführerin) Melitta Albrecht (Stv. Schriftführerin) 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

                          

 

 



 

 

 

Sitzungsdatum: 20.02.2024 
Vorlagennummer: GR-2024-012 
Tagesordnungspunkt: 3 
Aktenzeichen:  022.32; 461.21 
Sachbearbeiter: Scheible, Kim 
Status:  öffentlich 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 

 
Kommunale Kindertageseinrichtung: Bunte Kinderwelt 
Hier: Vergabe landschaftsgärtnerische Arbeiten           
 
Beratung und Beschluss 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat vergibt die landschaftsgärtnerischen Arbeiten – Außenspielbereich 
KiTa an die Firma DJIVIC Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Oberholzheim für 
38.820,37 Euro brutto.  Diese Vergabe ist vom Prüfergebnis des Landschaftsarchitek-
ten-Büro Sigmund abhängig.

 

Sachvortrag: 

 

In der Sitzung vom 27.09.2022 wurde Herr Landschaftsarchitekt Sigmund mit den Leis-
tungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) und 2 (Vorplanung) beauftragt. Auf dieser 
Grundlage erfolgte die Beauftragung der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung inkl. 
Kostenberechnung) in der Mai-Sitzung 2023.  

In der Gemeinderatssitzung vom 19.09.2023 stellte Landschaftsarchitekt Sigmund 
seine Entwurfsplanungen (Leistungsphase 3) für den Außenspielbereich und die Neu-
gestaltung des Schulhofs vor.  

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist eine Betreuung der LP 4-9 seitens 
der Verwaltung nicht möglich. Hierzu fehlen die baufachlichen Kenntnisse.  

Auch im Zusammenhang mit den Vergabebestimmungen der bewilligten Förderung ist 
eine selbständige Betreuung durch die Verwaltung nicht möglich. 

Aus diesem Grund wurde Landschaftsarchitekt Sigmund am 19.09.2023 mit der LP 4 
beauftragt. Außerdem sollen die Projekte „Neugestaltung Schulhof“ und „Außenspiel-
bereich Kindergarten“ getrennt voneinander erarbeitet werden.  
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Nach der Beauftragung von LP 4 startete Landschaftsarchitekt Sigmund mit der Aus-
schreibung für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten für den Außenspielbereich. 

Am 11.01.2024 fand die erste Submission statt. Aufgrund von Formfehlern in allen 
Angeboten wurde diese Ausschreibung aufgehoben und am 26.01.2024 neu ausge-
geben. Bei dieser Veröffentlichung wurden die Spielgeräte herausgenommen und 
durch eine Eilentscheidung des Bürgermeisters separat für ca. 12.000 Euro beauftragt. 
Der Grund hierfür ist die Einsparung eines möglichen Preisaufschlags der Bieter. Die 
Montage der Spielgeräte ist weiterhin in der Ausschreibung enthalten.  

Die zweite Submission fand am 06.02.2024 statt. 

Vier Angebote sind eingegangen. Hierfür wurden Kosten i.H.v. 40.187,13 Euro, brutto 
veranschlagt.  

Folgende Angebote wurden abgegeben: 

- DJIVIC Garten- und Landschaftsbau GmbH:  38.820,37€ 
-          49.639,08€ 
-          60.682,77€ 
-          66.174,41€ 

Die Firma DJIVIC Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Oberholzheim war somit 
der günstigste Bieter. 

Das Landschaftsarchitekten-Büro Sigmund wird die Angebote auf ihre Vollständigkeit 
überprüfen. Das Ergebnis dieser Prüfung wird erst nach der Versendung der Sitzungs-
unterlagen vorliegen.  

Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, die landschaftsgärtnerischen Arbeiten 
– Außenspielbereich KiTa an die Firma DJIVIC Garten- und Landschaftsbau GmbH 
aus Oberholzheim für 38.820,37 Euro brutto zu vergeben.  Diese Vergabe ist jedoch 
vom Prüfergebnis des Landschaftsarchitekten-Büro Sigmund abhängig.  

 

Anlagen: 

      

 

 



 

 

 

Sitzungsdatum: 20.02.2024 
Vorlagennummer: GR-2024-013 
Tagesordnungspunkt: 4 
Aktenzeichen:  022.32; 900.7 
Sachbearbeiter: Scheible, Kim 
Status:  öffentlich 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 

 
Annahme von Spenden an die Gemeinde im Jahr 2023           
 
Beratung und Beschluss 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Folgende Spenden können angenommen werden: 

a) Spende von Klara Ott in Höhe von 100 Euro 
b) Spende von Felker Langdrehtechnik GmbH in Höhe von 2.000 Euro 

 

Sachvortrag: 

 

78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg lautet: 

„Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 GemO Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 beteiligen. Die 
Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegt aus-
schließlich dem Bürgermeister. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der 
Gemeinderat. Die Gemeinde erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Spender, 
die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn 
der Rechtsaufsichtsbehörde.“ 

Als Folge dieser Rechtslage muss der Gemeinderat über jede Spende an die Ge-
meinde einen Beschluss fassen, ob die Spende angenommen oder auch abgelehnt 

wird. 

Spenden 2023: 

a) Frau Klara Ott, Allee 38 aus Oberdischingen, spendete am 01.07.2023 den jährli-
chen Pachtzins für die Überlassung des Bolzplatzes „Am Erlenbach“ in Höhe von 
100 Euro für die Jugendarbeit. 
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b) Firma Felker Langdrehtechnik GmbH, Unter der Halde 21 aus Oberdischingen, 
spendete am 19.12.2023 2.000 Euro für Neuanlage des Pausenhofes.  

 

Anlagen: 

                          

 

 



 

 

Sitzungsdatum: 20.02.2024 
Vorlagennummer: GR-2024-014 
Tagesordnungspunkt: 5 
Aktenzeichen:  022.32; 801.006 
Sachbearbeiter: Scheible, Kim 
Status:  öffentlich 

 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 

 
Feststellung der Jahresabschlüsse Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 
2021 
a) Wasserversorgung 
b) Abwasserbeseitigung      
 
Beratung und Beschluss 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

a) Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
für das Wirtschaftsjahr 2021 

Der Gemeinderat stellt den vorliegenden Jahresabschluss 2021 (Jahresbilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung und Anhang) wie folgt fest:  

1. Bilanzsumme      1.914.547,81 € 

1.1 davon entfallen von der Aktivseite auf 

 das Anlagevermögen  1.807.818,94 € 
 das Umlaufvermögen  106.728,87 € 

1.2 davon entfallen von der Passivseite auf 

 das Eigenkapital          359.912,38 € 
die empfangenen Ertragszuschüsse               508.715,57 

€ 
 die Rückstellungen                                           8.400,00 € 

die Verbindlichkeiten                                 1.037.519,86 
€ 
            davon: 
            Gemeinde:                      761.397,05 € 
            Kreditinstitute:                          256.733,63 €  
            Sonst. (Lief./Leistungen)                    19.389,18 € 
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2.  Jahresergebnis (Verlust)                                                                         12.463,73 
€ Summe der Erträge   182.534,77 € 
Summe der Aufwendungen      194.998,50 € 

 

3. Behandlung des Jahresgewinns 

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 12.463,73 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.  

 

4.  Entlastung 

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs.3 des Eigenbetriebsgesetzes 
vom 08.01.1992 Entlastung erteilt. 
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b) Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Abwasserbeseiti-
gung für das Wirtschaftsjahr 2021 

Der Gemeinderat stellt den vorliegenden Jahresabschluss 2021 (Jahresbilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung und Anhang) wie folgt fest:  

1. Bilanzsumme            6.574.119,78 € 

1.1 davon entfallen von der Aktivseite auf 

 das Anlagevermögen  6.532.928,97 € 
 das Umlaufvermögen  41.190,81 € 

1.2 davon entfallen von der Passivseite auf 

 das Eigenkapital (Verlustvortrag)    57.186,30 € 
die empfangenen Ertragszuschüsse                    2.120.489,42 € 
die Rückstellungen                                                        6.575,00 € 
die Verbindlichkeiten                                 4.504.241,66 
€ 
            davon: 
            Gemeinde:                      2.998.688,56 € 
            Kreditinstitute:                             1.505.553,10 €  
            Sonst. (Lief./Leistungen)                                   0,00 € 

 

2.  Jahresergebnis (Verlust)                                                                         4.188,16 
€ 
 Summe der Erträge                                  
576.900,42 € 
Summe der Aufwendungen  581.088,58 € 

 

3. Behandlung des Jahresergebnisses 

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 4.188,16 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen. 

 

4.  Entlastung 

Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs.3 des Eigenbetriebsgesetzes 
vom 08.01.1992 Entlastung erteilt. 

 

Sachvortrag: 

 

Allgemeines 

Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werden seit 01.01.2002 als Ei-
genbetriebe (§ 1 EigBG v. 8.1.1992 i. d. F. v. 4.5.2009) geführt. Die Rechtsverhältnisse 
der Eigenbetriebe sind durch die Betriebssatzungen vom 17.12.2001 i. d. F. v. 
17.06.2003 bzw. 13.12.2011 geregelt. Bei der Wasserversorgung ist die Gewinnerzie-
lungsabsicht satzungsgemäß ausgeschlossen. 
Von der BW Partner Stuttgart wurden die Jahresabschlüsse nach Eigenbetriebs-, Han-
dels- und Steuerrecht für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgestellt. 
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Die Bilanzen zum 31.12.2021, die Gewinn- und Verlustrechnungen 2021, die An-
lagennachweise und die Erläuterungsberichte der Eigenbetriebe liegen bei. 

 

a) Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

Der Verlustvortrag auf 01.01.2021 beträgt 27.623,89 Euro. 

Der Verlust laut Abschluss 2021 beträgt 12.463,73 Euro (Plan: Gewinn in Höhe von 
300 Euro). 

Gründe für das gegenüber dem Plan um ca. 12.800 Euro verschlechtere Ergebnis 
sind u.a. die Unterhaltungsmaßnahmen des Leitungsnetzes sowie der Arbeitsauf-
wand des Bauhofs. 

Somit ergibt sich zum 01.01.2022 ein Verlustvortrag von 40.087,62 Euro.  
2022 war im Erfolgsplan ein Gewinn in Höhe von 1.600 Euro eingeplant.   

Seit dem 01.01.2023 beträgt die Wasserverbrauchsgebühr 1,90 Euro/m³. 
 

b) Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung  

Der Verlustvortrag auf 01.01.2021 beträgt 52.998,14 Euro. 

Der Verlust laut Abschluss 2021 beträgt 4.188,16 Euro (Plan: Gewinn mit 6.500 
Euro). 

Das gegenüber dem Plan 2021 um ca. 10.700 Euro verschlechterte Ergebnis ergibt 
sich insbesondere durch Kanalsanierungsmaßnahmen. 

Somit ergibt sich zum 01.01.2022 ein Verlustvortrag 57.186,30 Euro. 
2022 war im Erfolgsplan ein Gewinn in Höhe von 54.300 Euro eingeplant. 

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.10.2024 3,10 €/cbm und die Nieder-
schlagswassergebühr 1,00 €/qm.  

 

Anlagen: 

Deckblatt GR Eigenbetrieb Wasser 
JA2021_EB_Wasserversorgung Gemeinderat 
Deckblatt GR Eigenbetrieb Abwasser 
JA2021_EB_Abwasserbeseitigung Gemeinderat 
                

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Eigenbetrieb 

Wasserversorgung 
 

 

 



Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberdischingen, Oberdischingen

AKTIVA PASSIVA

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
              €                €               €                €                €               € 

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 6.090,51 6.090,51

2. Gewinnungsanlagen 590.823,56 621.782,15
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 752.640,33 769.808,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.118,85 1.104,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 456.145,69 1.807.818,94 284.891,70

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.646,95 28.738,50
2. Forderungen an die Gemeinde 23.713,77 9.486,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände 69.368,15 106.728,87 34.544,56

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 400.000,00 400.000,00

II. Verlust
Verlust des Vorjahres -27.623,89 -34.422,73

Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn) -12.463,73 -40.087,62 6.798,84

Summe Eigenkapital 359.912,38 372.376,11

B. Empfangene Ertragszuschüsse 508.715,57 528.322,81

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 8.400,00 9.850,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 256.733,63 275.006,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.272,88

(€ 18.272,88)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.389,18 6.177,83

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.389,18
(€ 6.177,83)

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 761.397,05 1.037.519,86 564.712,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 530.266,97

(€ 327.162,51)

1.914.547,81 1.756.446,13 1.914.547,81 1.756.446,13

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -



Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberdischingen, Oberdischingen

 2021 2020
  €   €   € 

  

1. Umsatzerlöse 180.550,88 195.165,93

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 86,90

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.983,89 610,97

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

und für bezogene Waren -48.683,11 -47.519,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.051,00 -1.107,50

-49.734,11 -48.626,99

5. Abschreibungen
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -73.272,04 -73.381,24

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -59.005,36 -53.403,08

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -12.895,73 -13.562,39

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -12.372,47 6.890,10

9. Sonstige Steuern -91,26 -91,26

10. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn) -12.463,73 6.798,84

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust 2021 i.H.v. € 12.463,73 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -



Anlage 3
Anlage zum Anhang

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberdischingen, Oberdischingen

 

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

jahres
Wirtschafts-
am Ende des

Restbuchwerte

jahres
Wirtschafts-

angenen
vorangeg-

am Ende des
Restbuchwerte Kennzahlen

Anfangsstand Zugang Abgang
ungen

Umbuch- Endstand Anfangsstand

jahr
Wirtschafts-
bungen im
Abschrei-

Abgänge ./.
ausgewiesenen

in Spalte 4
bungen auf die

Abschrei-
angesammelte Endstand

satz
bungs-
schrei-

cher Ab-
schnittli-
Durch-

werte
buch-
Rest-
che

schnittli-
Durch-

€ € € € € € € € € € € v. H. v. H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 6.090,51 0,00 0,00 0,00 6.090,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090,51 6.090,51 0,00% 100,00%
2. Gewinnungsanlagen 943.581,75 882,74 0,00 0,00 944.464,49 321.799,60 31.841,33 0,00 353.640,93 590.823,56 621.782,15 3,37% 62,56%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen 1.795.752,05 24.042,46 0,00 0,00 1.819.794,51 1.025.943,62 41.210,56 0,00 1.067.154,18 752.640,33 769.808,43 2,26% 41,36%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.088,58 1.235,00 0,00 0,00 12.323,58 9.984,58 220,15 0,00 10.204,73 2.118,85 1.104,00 1,79% 17,19%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 284.891,70 171.253,99 0,00 0,00 456.145,69 0,00 0,00 0,00 0,00 456.145,69 284.891,70 0,00% 100,00%
Summe Sachanlagen 3.041.404,59 197.414,19 0,00 0,00 3.238.818,78 1.357.727,80 73.272,04 0,00 1.430.999,84 1.807.818,94 1.683.676,79 2,26% 55,82%

Summe Anlagevermögen 3.041.404,59 197.414,19 0,00 0,00 3.238.818,78 1.357.727,80 73.272,04 0,00 1.430.999,84 1.807.818,94 1.683.676,79 2,26% 55,82%

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -



 

Anlage 6

 Seite 1 

Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

 

  Bilanz Aktiva

 

A. Anlagevermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verwei sen wir auf den als Anlage zum Anhang bei gefügten Anla-

gennachweis.

 

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten € 6.090,51

(€ 6.090,51)

 

2. Gewinnungsanlagen € 590.823,56

(€ 621.782,15)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 621.782,15
+ Zugänge € 882,74

€ 622.664,89
- Abschreibungen € 31.841,33

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 590.823,56

Zugänge €
Brunnen (Wasserschutzgebiet) 882,74

882,74

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen € 752.640,33

(€ 769.808,43)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 769.808,43
+ Zugänge € 24.042,46

€ 793.850,89
- Abschreibungen € 41.210,56

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 752.640,33

Zugänge €
Hausanschlüsse 20.663,91
Wasserzähler 3.378,55

24.042,46

 

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung € 2.118,85

(€ 1.104,00)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 1.104,00
+ Zugänge € 1.235,00

€ 2.339,00
- Abschreibungen € 220,15

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 2.118,85

Zugänge €
Benzintrennschneider BTS 635s 1.235,00

1.235,00

 

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau € 456.145,69

(€ 284.891,70)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 284.891,70
+ Zugänge € 171.253,99

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 456.145,69

 

Zugänge €
Leitungsnetz des Baugebiets "Oberdischingen Nord" 171.096,49
Leitungsnetz 2. Bauabschnitt des Baugebiets "Unter der Halde" 157,50

171.253,99

 

Anlagen im Bau

Leitungsnetz Baugebiet "Oberdischingen Nord" 366.087,07 194.990,58

Leitungsnetz Baugebiet "Unter der Halde" Teil II 90.058,62 89.901,12

456.145,69 284.891,70

Summe Sachanlagen € 1.807.818,94

(€ 1.683.676,79)

 

Summe Anlagevermögen € 1.807.818,94

(€ 1.683.676,79)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 13.646,95

(€ 28.738,50)

31.12.2021 31.12.2020
€ €

Wasserzins 10.708,08 23.334,40

Wasserversorgungsbeiträge (Stundungen) 2.111,83 2.111,83

Forderungen aus Hausanschlusskostenersätzen 827,04 3.292,27

13.646,95 28.738,50

 

2. Forderungen an die Gemeinde € 23.713,77

(€ 9.486,28)

Ausgewiesen sind die Kassenmehreinnahmen zum 31. Dezember 2021.

 

3. Sonstige Vermögensgegenstände € 69.368,15

(€ 34.544,56)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen aus der Umsatzsteuer für 2021. Grund für die hohe

Erstattung ist, dass im Berichtsjahr keine Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzugeben waren.

 

Summe Aktiva € 1.914.547,81

(€ 1.756.446,13)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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  Bilanz Passiva

 

A. Eigenkapital

I. Stammkapital € 400.000,00

(€ 400.000,00)

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

 

II. Verlust

Verlust des Vorjahres € -27.623,89

(€ 34.422,73)

Der Jahresgewinns 2020 i.H.v. € 6.798,84 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28. Februar 2023

zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet.

 

Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn) € -12.463,73

(€ 6.798,84)

 

Summe Eigenkapital € 359.912,38

(€ 372.376,11)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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B. Empfangene Ertragszuschüsse € 508.715,57

(€ 528.322,81)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 528.322,81

 + Zugang 3.066,69

 - Abgang bzw. Auflösung 22.673,93

Bilanzansatz zum 31.12.2021 508.715,57

 

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen € 8.400,00

(€ 9.850,00)

Stand zum
Auflösung

Verbrauch/
Zuführung Stand zum

01.01.2021 2021 2021 31.12.2021

Rückstellung für Jahresabschlusskosten extern 7.900,00 7.900,00 6.450,00 6.450,00
Rückstellung für Jahresabschlusskosten intern 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Rückstellung für Ablesung Zähler 200,00 200,00 200,00 200,00
Rückstellung für Archivierung 500,00 500,00 500,00 500,00

9.850,00 9.850,00 8.400,00 8.400,00

 

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 256.733,63

(€ 275.006,51)

01.01.2021 Zugang Tilgung 31.12.2021
KfW         30.322,00 €                      -   €           2.334,00 €         27.988,00 € 
L-Bank / Förderbank         37.357,00 €                      -   €           2.418,00 €         34.939,00 € 
Landesbank BW         37.500,00 €                      -   €           2.500,00 €         35.000,00 € 
DG Hypo-Bank Hamburg         59.999,68 €                      -   €           3.333,36 €         56.666,32 € 
Münchner Hypo-Bank         19.827,83 €                      -   €           1.687,52 €         18.140,31 € 
Landesbank BW         90.000,00 €                      -   €           6.000,00 €         84.000,00 € 

    275.006,51 €                   -   €       18.272,88 €     256.733,63 € 

 

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 19.389,18

(€ 6.177,83)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Hausanschlüssen in der Lampengasse.

 

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde € 761.397,05

(€ 564.712,87)

31.12.2021 31.12.2020
€ €

Finanzierungsverbindlichkeit Baugebiete "Oberdischingen Nord I"

(außerhalb des Haushalts) 426.595,44 223.648,48

Trägerdarlehen 237.550,36 243.970,64

Finanzierungsverbindlichkeit Baugebiete "Unter der Halde"

(außerhalb des Haushalts) 97.251,25 97.093,75

761.397,05 564.712,87

 

Summe Passiva € 1.914.547,81

(€ 1.756.446,13)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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  Gewinn- und Verlustrechnung

 

1. Umsatzerlöse € 180.550,88

(€ 195.165,93)

2021 2020
€ €

Wasserverbrauchsgebühren 154.626,95 165.720,85

Auflösung Ertragszuschüsse 22.673,93 25.617,49

Mieten Mobilfunkstation beim Hochbehälter 3.250,00 3.250,00

Installationen und Kostenersätze 0,00 577,59

180.550,88 195.165,93

Der Rückgang der Wasserverbrauchsgebühren ist mengen- und preisbedingt. Vgl. hierzu Abschnitt C. I. 2.

Wirtschaftliche Aktivitäten.

Zur Zusammensetzung der Auflösung der Ertragszuschüsse vgl. C. III. 5. Vermögens- und Finanzlage.

 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen € 0,00

(€ 86,90)

Im Vorjahr handelte es sich um aktivierte Eigenleistungen für Hausanschlüsse.

 

3. Sonstige betriebliche Erträge € 1.983,89

(€ 610,97)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Schrottpreis für Wasseruhren i.H.v. € 1.144,00

sowie den Kommunalrabatt für die Pumpstation i.H.v. € 420,00.

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 48.683,11

(€ 47.519,49)

2021 2020
€ €

Unterhaltung Rohrnetz und technische Anlagen 27.260,20 22.944,54

Wasserpfennig (WEE) 11.621,20 12.452,50

Stromkosten Pumpwerk und Hochbehälter 8.613,85 10.630,34

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 760,15 658,69

Wasserbezug (Erbach) 427,71 364,64

Materialeinsatz für Bauhofleistungen 0,00 398,78

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 70,00

48.683,11 47.519,49

 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 1.051,00

(€ 1.107,50)

Hierbei handelt es sich um Wasseruntersuchungen durch Fremdfirmen.

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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5. Abschreibungen

Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanla-
gen € 73.272,04

(€ 73.381,24)

 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen € 59.005,36

(€ 53.403,08)

2021 2020
€ €

Bauhofleistungen Gemeinde 30.622,67 25.810,11

Verwaltungskostenbeitrag 12.439,98 12.439,98

Sonstiger Geschäftsaufwand 8.333,30 9.367,37

Dienst- und Fremdleistungen 4.637,13 3.522,99

Versicherungen und Abgaben 2.583,85 1.883,87

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen 388,43 378,76

59.005,36 53.403,08

Für die Führung des Eigenbetriebs sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des

Verwaltungskostenbeitrags wurden der Gemeinde die entsprechenden Kostenbeiträge erstattet.

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 12.895,73

(€ 13.562,39)

2021 2020
€ €

Zinsen für Fremdkapital 8.080,52 8.618,77

Zinsen für Trägerdarlehen 4.815,21 4.943,62

12.895,73 13.562,39

 

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit € -12.372,47

(€ 6.890,10)

 

9. Sonstige Steuern € 91,26

(€ 91,26)

 Ausgewiesen ist die Grundsteuer.

 

10. Jahresverlust (i.Vj. Jahresgewinn) € -12.463,73

(€ 6.798,84)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberdischingen, Oberdischingen

AKTIVA PASSIVA

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
              €                €               €                €                €               € 

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Software und ähnliche Rechte 694.044,16 782.852,69

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 13.973,61 13.973,61

2. Kanalisation (inklusive Pumpwerk) 4.153.963,74 4.310.322,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.670.947,46 5.838.884,81 1.554.766,95

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 28.893,21 58.003,98
2. Forderungen an die Gemeinde 0,00 46.521,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände 12.297,60 41.190,81 0,00

A. Eigenkapital

I. Verlust
Verlust des Vorjahres -52.998,14 -27.447,13

Jahresverlust -4.188,16 -57.186,30 -25.551,01

Summe Eigenkapital -57.186,30 -52.998,14

B. Empfangene Ertragszuschüsse 2.120.489,42 2.243.256,28

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 6.575,00 8.625,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.505.553,10 1.618.611,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.128,50

(€ 115.372,01)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 46.914,58

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 46.914,58)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 2.998.688,56 4.504.241,66 2.902.031,89

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.704.860,67
(€ 1.588.680,16)

6.574.119,78 6.766.441,34 6.574.119,78 6.766.441,34

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -



Anlage 2
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberdischingen, Oberdischingen

 2021 2020
  €   €   € 

  

1. Umsatzerlöse 576.888,56 593.888,74

2. Sonstige betriebliche Erträge 11,86 14.876,76

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffe und für bezogene Waren -9.783,28 -6.481,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -186.897,67 -224.499,69

-196.680,95 -230.981,31

4. Abschreibungen
 auf Sachanlagen -270.263,60 -269.291,07

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -20.468,13 -34.754,69

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -93.675,90 -99.289,44

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.188,16 -25.551,01

8. Jahresverlust -4.188,16 -25.551,01

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresverlust 2021 i.H.v. € 4.188,16 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -



Anlage 3
Anlage zum Anhang

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberdischingen, Oberdischingen

 

Posten des Anlagevermögens Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen

jahres
Wirtschafts-
am Ende des

Restbuchwerte

jahres
Wirtschafts-

angenen
vorangeg-

am Ende des
Restbuchwerte Kennzahlen

Anfangsstand Zugang Abgang
buchungen

Um- Endstand Anfangsstand

jahr
Wirtschafts-
bungen im
Abschrei-

./.
en Abgänge
ausgewiesen
in Spalte 4
gen auf die

Abschreibun
te

angesammel Endstand

satz
bungs-
schrei-

cher Ab-
schnittli-
Durch-

werte
buch-
Rest-
che

schnittli-
Durch-

€ € € € € € € € € € € v. H. v. H.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Software und ähnliche Rechte 1.838.448,89 9.119,61 0,00 0,00 1.847.568,50 1.055.596,20 97.928,14 0,00 1.153.524,34 694.044,16 782.852,69 5,30% 37,57%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 1.838.448,89 9.119,61 0,00 0,00 1.847.568,50 1.055.596,20 97.928,14 0,00 1.153.524,34 694.044,16 782.852,69 5,30% 37,57%

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 13.973,61 0,00 0,00 0,00 13.973,61 0,00 0,00 0,00 0,00 13.973,61 13.973,61 0,00% 100,00%
2. Kanalisation (inklusive Pumpwerk) 7.627.016,11 15.976,94 0,00 0,00 7.642.993,05 3.316.693,85 172.335,46 0,00 3.489.029,31 4.153.963,74 4.310.322,26 2,25% 54,35%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.059,46 0,00 0,00 0,00 3.059,46 3.059,46 0,00 0,00 3.059,46 0,00 0,00 0,00% 0,00%
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.554.766,95 116.180,51 0,00 0,00 1.670.947,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670.947,46 1.554.766,95 0,00% 100,00%
Summe Sachanlagen 9.198.816,13 132.157,45 0,00 0,00 9.330.973,58 3.319.753,31 172.335,46 0,00 3.492.088,77 5.838.884,81 5.879.062,82 1,85% 62,58%

Summe Anlagevermögen 11.037.265,02 141.277,06 0,00 0,00 11.178.542,08 4.375.349,51 270.263,60 0,00 4.645.613,11 6.532.928,97 6.661.915,51 2,42% 58,44%

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

 

  Bilanz Aktiva

 

A. Anlagevermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verwei sen wir auf den als Anlage zum Anhang bei gefügten Anla-

gennachweis.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Software und ähnliche Rechte € 694.044,16

(€ 782.852,69)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 782.852,69
+ Zugänge € 9.119,61

€ 791.972,30
- Abschreibungen € 97.928,14

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 694.044,16

 

Zugänge €

Anschlusskostenbeitrag Faulstammstapelbehälter 4.825,28

Anschlusskostenbeitrag Kammerfilterpresse 1.743,82

Anschlusskostenbeitrag Kläranlage Erbach Kreiselpumpe 1.381,92

Anschlusskostenbeitrag Schaltzentrale Kläranlage 655,79

Anschlusskostenbeitrag Schaltschrank Vorklärer 512,80

9.119,61

Die immateriellen Vermögengegenstände beinhalten Anschlussbeiträge für die Kläranlagen Erbach bzw. das

anteilige Fruchtziehungsrecht an den einzelnen Vermögensgegenständen der Kläranlage Erbach.

Summe immaterielle Vermögensgegenstände € 694.044,16

(€ 782.852,69)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten € 13.973,61

(€ 13.973,61)

 

2. Kanalisation (inklusive Pumpwerk) € 4.153.963,74

(€ 4.310.322,26)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 4.310.322,26
+ Zugänge € 15.976,94

€ 4.326.299,20
- Abschreibungen € 172.335,46

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 4.153.963,74

 

Zugänge €

Durchflussmesser Stauraum Breiteweg 15.976,94

15.976,94

 

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung € 0,00

(€ 0,00)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind vollständig abgeschrieben. Die historischen Anschaffungs- und

Herstellungskosten werden weiterhin im Anlagevermögen dargestellt. 
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4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau € 1.670.947,46

(€ 1.554.766,95)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 € 1.554.766,96
+ Zugänge € 116.180,50

Bilanzansatz zum 31.12.2021 € 1.670.947,46

 

Zugänge €

Leitungsnetz/Kanal Baugebiet "Oberdischingen Nord" 116.180,51

116.180,51

Umbuchungen €
Leitungsnetz/Kanal Baugebiet "Unter der Halde" Teil II -46.962,85

Leitungsnetz/Kanal Baugebiet "Oberdischingen Nord" 46.962,85

0,00

 

Anlagen im Bau

Leitungsnetz/Kanal "Oberdischingen Nord" 1.557.754,62 1.394.611,26

Leitungsnetz/Kanal "Unter der Halde" Teil II 111.610,07 158.572,92

Regenwasserleitung Baugebiet "Unter der Halde" 1.582,77 1.582,77

1.670.947,46 1.554.766,95

 

Summe Sachanlagen € 5.838.884,81

(€ 5.879.062,82)

Summe Anlagevermögen € 6.532.928,97

(€ 6.661.915,51)
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B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 28.893,21

(€ 58.003,98)

31.12.2021 31.12.2020
€ €

Abwassergebühren 22.035,93 51.146,70

Beiträge (Stundungen) 6.857,28 6.857,28

28.893,21 58.003,98

Die Forderungen für Abwassergebühren werden durch die Personenkontendatei nachgewiesen. 

 

2. Forderungen an die Gemeinde € 0,00

(€ 46.521,85)

Hierbei handelte es sich im Vorjahr um Kassenmehreinahmen zum 31. Dezember 2020.

 

3. Sonstige Vermögensgegenstände € 12.297,60

(€ 0,00)

Ausgwiesen werden debitorische Kreditoren. 

 

Summe Aktiva € 6.574.119,78

(€ 6.766.441,34)
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  Bilanz Passiva

 

A. Eigenkapital

I. Verlust

Verlust des Vorjahres € -52.998,14

(€ -27.447,13)

Das Jahresverlustes 2020 i.H.v. € -25.551,01 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28. Februar

2023 auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Jahresverlust € -4.188,16

(€ -25.551,01)

 

Summe Eigenkapital € -57.186,30

(€ -52.998,14)
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B. Empfangene Ertragszuschüsse € 2.120.489,42

(€ 2.243.256,28)

Bilanzansatz zum 01.01.2021 2.243.256,28

- Auflösung 122.766,86

Bilanzansatz zum 31.12.2021 2.120.489,42

 

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen € 6.575,00

(€ 8.625,00)

Stand zum
Auflösung

Verbrauch/
Zuführung Stand zum

01.01.2021 2021 2021 31.12.2021

Rückstellung für Jahresabschlusskosten extern 6.425,00 6.425,00 4.375,00 4.375,00

Rückstellung für Jahresabschlusskosten intern 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Rückstellung für Ablesung der Zähler 200,00 200,00 200,00 200,00

Rückstellung für Archivierung 500,00 0,00 0,00 500,00

8.625,00 8.125,00 6.075,00 6.575,00

Für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen besteht in der Bilanz des Eigenbetriebes eine

Passivierungspflicht nach § 249 Abs. 1 HGB als ungewisse Verbindlichkeiten, da der Eigenbetrieb die zur

Kostendeckung führenden Gebührenanteile den Gebührenschuldnern zwingend erstatten muss. Bei der

Gebührenbemessung können die Gesamtkosten in einem Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens

fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die

absatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjährigen

Gebührenausgleichsrückstellungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen

können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden (§ 14 Abs. 2 KAG). Am Bilanzstichtag sind keine

Gebührenausgleichsrückstellungen erforderlich. 

Elektronisches Exemplar
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D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 1.505.553,10

(€ 1.618.611,73)

01.01.2021 Zugang/Abgang Tilgung 31.12.2021
Landesbank BW       177.652,42 €                           -   €       17.331,92 €       160.320,50 € 
Landesbank BW         75.000,00 €                           -   €         5.000,00 €         70.000,00 € 
Landesbank BW       195.994,00 €                           -   €         9.334,00 €       186.660,00 € 
L-Bank / Förderbank         80.043,00 €                           -   €         5.182,00 €         74.861,00 € 
L-Bank (KfW Förderdarlehen)         66.360,00 €                           -   €         4.920,00 €         61.440,00 € 
L-Bank (KfW Förderdarlehen)       120.000,00 €                           -   €       10.000,00 €       110.000,00 € 
L-Bank (KfW Förderdarlehen)         36.820,00 €                           -   €         3.510,00 €         33.310,00 € 
L-Bank (KfW Förderdarlehen)       177.960,00 €                           -   €       10.170,00 €       167.790,00 € 
DG Hypo-Bank Hamburg         99.140,58 €                           -   €         8.437,52 €         90.703,06 € 
DG Hypo-Bank Hamburg         64.546,73 €                           -   €         5.062,52 €         59.484,21 € 
DG Hypo-Bank Hamburg       333.333,20 €                           -   €       16.666,68 €       316.666,52 € 
DG Hypo-Bank Hamburg       189.204,90 €                           -   €       17.200,48 €       172.004,42 € 
Zinsabgrenzung           2.556,89 € -                 243,51 €                    -   €           2.313,38 € 

  1.618.611,72 € -              243,51 €    112.815,12 €  1.505.553,09 € 

 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 0,00

(€ 46.914,58)
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3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde € 2.998.688,56

(€ 2.902.031,89)

31.12.2021 31.12.2020
€ €

Finanzierungsverbindlichkeit Baugebiet "Unter der Halde" und

"Oberdischingen Nord" (außerhalb des Haushalts) 1.669.364,69 1.553.184,18

Trägerdarlehen 1.313.351,73 1.348.847,71

Kassenmehrausgaben 15.972,14 0,00

2.998.688,56 2.902.031,89

 

Summe Passiva € 6.574.119,78

(€ 6.766.441,34)

Elektronisches Exemplar
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  Gewinn- und Verlustrechnung

 

1. Umsatzerlöse € 576.888,56

(€ 593.888,74)

2021 2020
€ €

Abwassergebühren 378.833,72 384.270,18

Auflösung Ertragszuschüsse 122.766,86 122.433,00

Anteil Straßenentwässerung 75.287,98 82.119,63

Abwassergebühren aus Vorjahres-Korrekturen 0,00 5.065,93

576.888,56 593.888,74

Der Rückgang der Abwassergebühren ist mengenbedingt, vgl. hierzu C. I. 2. Wirtschaftliche Aktivitäten.

 

2. Sonstige betriebliche Erträge € 11,86

(€ 14.876,76)

Hierbei handelt es sich um einen Anteil für ein gemeinsames Lecksuchgerät der Gemeinde Griesingen.

Elektronisches Exemplar
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3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 9.783,28

(€ 6.481,62)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Betriebsstrom.

 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 186.897,67

(€ 224.499,69)

2021 2020
€ €

Betriebskostenumlage Kläranlage Erbach 108.749,30 129.643,87

Unterhaltung der Kanäle durch Fremdfirmen 78.148,37 94.855,82

186.897,67 224.499,69

Der Rückgang der Betriebskostenumlage ist darauf zurückzuführen, dass im Berichtsjahr ein geringerer Anteil an

Abwasser  auf die Gemeinde entfiel.

 

4. Abschreibungen

 auf Sachanlagen € 270.263,60

(€ 269.291,07)
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5. Sonstige betriebliche Aufwendungen € 20.468,13

(€ 34.754,69)

2021 2020
€ €

Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde 7.653,38 7.653,38

Bauhofleistungen an Gemeindehaushalt 6.508,23 7.291,38

Allgemeine Geschäftsausgaben 6.306,52 19.794,38

Zahlungsdifferenzen bzw. Forderungsbereinigung 0,00 15,55

20.468,13 34.754,69

Für die Führung des Eigenbetriebs sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des

Verwaltungskostenbeitrags wurden der Gemeinde die entsprechenden Kostenbeiträge erstattet.

 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 93.675,90

(€ 99.289,44)

2021 2020
€ €

Fremddarlehenszinsen 67.053,92 71.957,54

Zinsen für Inneres Darlehen 26.621,98 27.331,90

93.675,90 99.289,44
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7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit € -4.188,16

(€ -25.551,01)

 

8. Jahresverlust € -4.188,16

(€ 25.551,01)

Elektronisches Exemplar
- ohne Unterschrift -
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